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verhindert werde, denn eS giht Advocaten genug, die ſehr gerne ſolcheProceſſe übernehmen Der Verluſt, der ihm daraus erwachſe, ſeinicht unbeträchtlich.
* frägt ſich NMun. Xꝗ

ſt da  8 ueéerum CESSAII llein ein genügenderGrund, durch die Verweigerung der Mitwirkung die ſündhafteHandlung doch nicht verhindert werden kann? ſt der Act der

F Cooperatio wenigſtens indifferent und nan hat die Ver—
muthung, daß Er von Jemanden zuu Begehung einer Sünde
benützt werde, die aber auch onſt nicht unterbleiben ürde, ſo reichtdas lucrum C6SSAIIS AU Entſchuldigungsgrund Ni B kann
ein Fleiſcher Jemanden Fleiſch verkaufen, von dem v ſtark ver
muthet, daß CEL C5 an einem Faſttage genießen werde önnte
eben von ſeiner COOperatio auch ein erlaubter Gebrauch emachtwerden; ſeine Cooperatio ibt keinen anderen Einfluß Aus, al  D daßſie die Möglichkeit des Mißbrauches zuläßt. Dagegen halte ich dafür,daß das luerum AIIS allein nicht genügend ſei, enn die Cooperatiogewiß 3u einer Sünde ühren wird, wie FleiJemanden vorſetzen, dem man die Gewißheit hat, daß EL
vom Abſtinenzgebote N dispenſirt iſt, und dasſelbe begehrt,
́um das Gebot 3u übertreten, oder Perſonen geiſtige Getränke ver
abreichen, von denen man die Gewißheit hat, daß ſie ſich berauſchenwerden. Eine ſolche Cooperatio wird erlaubt, wenn noch andere
Gründe zUum lucrum CESSANS kommen, Verhinderung vbvon nochgrößeren Sünden, e Gottesläſterung, Verhinderung eines ſchwerenSchadens Dieſes, auf unſeren Fall angewandt, ergibt, daß da
üuerum CESSaIUS für den katholiſchen AdvocatenI als Entſchuldigungausreicht, denn CEL weiß Q, te vorausgeſetzt wird, daß ſeine DienſteI:: ur 5  U Erreichung eines ſündhaften Zweckes verlangt werden.

Die Anſicht daß das lueærum C688. allein immer, ohneCttere eine COOperatio materialis rlaubt mache, erſcheint mir
Ni im vollen Einklange ſtehen mit den Worten der U1 Schrift„Was Nu eS dem Menſchen, wenn Eu die ganze Welt gewinnt,
aOn ſeiner (ele aber Schaden leide

Paſtoral⸗Fragen Und Jfülle
11 Vier 0  e du  VV Süd⸗Africa. Gelöst von PrälatDr Erneſt Müller u Wien.

(Verleitung zur un oder zur ſtrafbaren
Handlung.) „n den Diamant⸗-Minen Süd⸗Africas beſteht die
Praxis, daß geheime Poliziſten Andern, gewöhnlich verdächtigenPerſonen, Diamanten erkaufe anbiethen in der Abſicht, dieſe

„fangen.“ Auf unerlaubten Ankauf Diamanten beſteht eine



ohe Gefängnißſtrafe, gewöhnlich für Jahre. Es kommt nun

häufig vor, daß unſchuldige Perſonen, die vielleicht verdächtig Qus
ehen, wirklich mn die 0  e gehen. ſt eine ſolche

B. Praxis der Moral
entſprechend, und auch ſie geſetzlich anerkannt iſt er

Antwort Dieſe Praxis iſt den Grundſätzen der chriſtlichen
DTA nicht entſprechend, was ſich Aus folgender Deduction ergibt.
Es iſt wohl erlaubt, Qaus einer gerechten und angemeſſenen Urſache
die Sünde eines Anderen zuzulaſſen, ferner eben deßhalb auch
erlaubt, Qus einer ſolchen Urſache die Gelegenheit zur Sünde nicht
hinwegzuräumen oder auch die Gelegenheit Ur ude  ——  H 3u
bereiten, wie wenn ein Dienſtgeber der Redlichkeit ſeines
Dieners zweifelt, und um ihn zu erproben, Geld auf dem Tiſche
liegen läßt oder den Geldkaſten nicht verſchließt (S8 Alph theol
IIOIT Lib III 58.) Niemals iſt ‘eS aber erlaubt, Jemanden
zur Sünde verleiten, CS ſei durch Rath, Zureden, Bitten
oder auf we  e Weiſe immer. Thomas: „Inducere hominem
a0 peccandum nullo modo licet.“ (Summa theol 4.)

Alphons: „Inducere 0 peccatum 681 intrinsece malum.“
Theol IIOT Lib IIIL 11 58.) —— einen Anderen 3ur Sünde

verleitet, wird Mitſchuldiger und begeht eine fremde Sünde. Im
vorliegenden Falle verleiten die geheimen Poliziſten durch da Anbieten
der Diamanten F Verkaufe Indere FJum verbotenen Ankaufe und
daher zur ude, was onach unerlaubt iſt, CS mögen dieſe Anderen
verdächtige oder unſchuldige Perſonen ſein, denn darf weder
die Einen noch die Anderen, man darf Niemanden 5  Ur Sünde ver
leiten Wie denn Aber, venn da  D Verbot de Ankaufes von
Diamanten emn bloßes Strafgeſetz (lex poenalis) wäre? Dann
würden die Poliziſten urch die gemeldete Praxis Andere wohl nicht
zur —  ——  —.—  HO verleiten, weil eben dieſes eſe nter keiner Sünde ver

pflichtete, aber ſie würden ſie zu einer ſtrafbaren Handlung verleiten.
Wenn nun die Praxis der Poliziſten ein geeignetes und ver

läßliches ittel wäre, die Profeſſion

fer von Diamanten, und
dieſe zu „fangen“, durch ihre oft verdiente Beſtrafung

künftige Geſetzesübertretungen 0 honum COIIN2NI 3u verhüten, ſo
lehe ſich agegen nicht einwenden. Allein iſt leſe Praxis ein
olches Mittel? Gewiß nicht, denn „L kommt 3u häufig vor,
daß unſchuldige Perſonen u die Falle gehen.“ N. ich meine, daß
ſehr ſelten durchtriebene Profeſſionskäufer Iu die gehen werden.
Die erwähnte Praxis iſt demnach auch dieſem Geſichtspuncte
daus verwerflich, denn CS iſt ſündhaft und verwerflich, naher bezeichnet
eine chwere Verletzung der Nächſtenliebe, Argloſe M die Falle 3u
ocken, amit ſie dann geſtraft werden.

(Cooperatio materialis 40 aliorum peccata.) „In einer
Gemeinde, b Proteſtanten CI Farben mit Katholiken zuſammen⸗


